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(54) Additiv gefertigtes Refraktärmetallbauteil, additives Fertigungsverfahren und Pulver

(57) Bauteil (8) mit einer festen Struktur, die mittels 
Laser oder Elektronenstrahl in einem additiven 
Fertigungsverfahren aus zumindest einem Material, 
ausgewählt aus einer Gruppe umfassend 
Molybdän, eine Molybdän-basierte Legierung, 
Wolfram, eine Wolfram-basierte Legierung und 
eine Molybdän-Wolfram-basierte Legierung, 
gefertigt wurde, wobei das Bauteil (8) ein 
Legierungselement oder mehrere
Legierungselemente aufweist, das bzw. die
- im Fall von Molybdän und der Molybdän­

basierten Legierung für MoO2 und/oder MoO3
- im Fall von Wolfram und der Wolfram-basierten 

Legierung für WO2 und/oder WO3 und
- im Fall der Molybdän-Wolfram-basierten 

Legierung für zumindest ein Oxid der Gruppe 
MoO2, MoO3, WO2 und WO3
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zumindest im Temperaturbereich > 1500 °C 
reduzierend wirkt bzw. wirken, wobei das oder 
zumindest eines der Legierungselemente(e) sowohl in 
zumindest teilweise nicht-oxidierter Form als auch in 
oxidierter Form vorliegt.
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